
^ ^?-glL3ldtag des Fleistaates Bayern hat däs fogende
-:_9:f., beschlossen, das hiermit bekannt geäacht
wucl:

Gesetz über diu noiJfrl"rrg gnd den Betrieb
Integrierter Leitsteäen (ILSG)

Art. 1
Integrierte Leitstelle, Notruf 1 12

-,^19 iP-.: Ges e!1 p.S..el! di.e gemeinsame Nutz un g derNotnünummer 112 frlr Rettungsdienst und Feuer[rehr
sowie $.e 4ächendeckende E-infuhnrng Integrierter
Iieitstel len. 2Die Notrufnummer 1 1 t ;ift ;;;chtieß_
l,r,* in qel Integrierten LeitsteJle abg"iiagi. Iäustan_
drgkertsbereich der Integrierten Leitstefe (Leitstel_renbereich) ist der nach äem t"ye;;;ir;dlrrunsr_
dienstgesetz _f estgelegte Rettungidienattili.t, 4'i.1;"
lea-en Leltste.llenbereich ist nur eine Integrierte Leit_
stelle zulässig.

Art.2
Aufgaben der Integri eyten LeitsteLle

-- (1) rDie Integrierte Leitstelle hat die Aufgabe, alle
No!ryf-e, Notf a-ilme1dü"gu", io"rlig. 

-Hilf"-"rrl..t 
.,und Informationen für Rättuirgsdienit una Feuerwet ,

in ihrem Leitstellenbereich en"tgegur, ,r, n.h-.". zSi.
alarmiert die erforderlichen EiniaTzkraitäu"ä _mitt.f ,begleit-et alle Einlatze und unterstützt d.ie einsatztei
tung. 3Außerhaib .der übliöhen Ot""Jr-"ttä" ,t*i_
nimmt sie für.r:.ingliche Fälle die Funktion eines Mel_
o.exopres tür ctie Kreisverwaltungsbehörden als Si_
cherheitsbehörden:

. {2) IDie Integrierte Leitstelle ftihrt einen Kranken-
bettennachweis. zDer Betreiber der Leitstelle verein_
91.t 1nrt den-Tlägern geeigneter Kranteniausei fänn,
.rnnart und Verfahren der dafür notwendigen Meldun_
gen.

- (3)-Die Integrierte Leitstelle führt eine übersicht
über dje Dienst haberden Apotheken ihres Leitstellen_
bereichs und eine übersicht uber, Ciitnotrui., gt"t_

:peld:z ejr.tralea, Druckkammern und vergleiähbare
zentrale Einrichtungen.

.-J?lDiu Integrierte _Leitstelle ka11 die Vermitilung
des Kassenärztlichen Bereitschaftidienstes Ubernehl
men. zDie Einzelheiten werden vertraglich geregelt.3Das Staatsministerium des Innern *iia erniacfr?igi,
9i e notwendigen landesweit einheitlichen Regelungin
i! einem Rahmenvertrag mit der Kassenäätlicüen
Vereinigung Bayerns zu vereinbaren. 4Der Rahmen-
vertrag b-edarJzu seinerWirksamkeit der Zustimmung
der.Landesverbände der Krankenkassen, der Verbänl
de der Ersatzkassen und des Landesverbands Bayää
und Sachsen der gewerblichen Benrfseenossenschaf -
ten sowie der Kommunalen SpitzenverSände. sörtlich
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bede_utsame, ergänzende Regelungen werden zwischen
oer x.assenätztlichen Vereinigung Bayerns und dem
B_etreiber,dei Integrierten J,e4s9äUe (art. + ebs. 

-tj

velgtTbarti der Vertrag bedarf der Zustimrnung dei
Z_weckverbands für Röttungsdienst und FeuenJehr_
alarmierung, sofern dieser nicht selbst BetreiUer aer
Integrierten Leitstelle ist.

(5) Soweit die Erledigung der Aufgaben nach den
Absätzen 1 bis 3 nicht beeintrachtigt vÄrd, kann die In_
tegri-erte Leitstel.le mit Zustimmung des Zweckver_
bands f tir Rettu4gsdienst und Feuenfu ehralarmjeruns
auqf-r $e Alarmierung örtiicher Einrichtungen der orl
g_anisierten Ersten Hilfg, di__e .Benachricht-igung von
Notfallseelsorgern sowie Kriseni4terventünsteams
und anderer Kräfte zur psychosozialen Betreuung
ribernehrnen.

, 
(6) 

.Dig Integrierte Leitstelle arb.eitet zur Erfullung
ih-rerAufgaben mit benachbarten Leitstellen sowie mil
allen sonstigen betrofienen Stellen und Kräften zu_
satnmen.

. . (?) IDie.Intjgrierte r,eitstelle kann zur Lenkuhg der
Einsätze des Rettungsdienstes den im Rettunssdi-enst
tätigln Personen Weisungen erteilen. zart. ZI Abs. 2
des Bayerischen Rettungsdienstgesetzes bleibt un-
berührt.

Ar t .3
Aufgabenträger, notwendi ge Einrichtungen

(1) lDle Landkreis€ und die kreisfreien Gemeinden.
die zu einem Leitstellenbereich gehören, gestalten den
für dieses Gebiet zum Vollzug d.�er ihnen-nach Art. 1g
Abs. 1 Satz 1 des Bayerischen Rettungsdienstgesetzes
übertragenen' Aufgaben gebildeten Fettungizweck-
verband zu einem Zweckverband für Rettunssdienst
und Feuerwehralarmieruni,g um. 2Zu dieseni Zweck
übertragen sie ihm die ihnen nach Art. 1 Abs. 1 und
2, Art. 2- de-s Bayeriichen Feuerwehrgesetzes obliegen-
den Aufgaben der Feuenvehraiarmiärung, soweitäie-
se nicht ausnahmsweise auI Grund einii Rechtsver-
ordnung nach Art. I 0 Abs. 1 Nr. 10 weiterhin von einer
Feuerwehreinsatzzentrale erledigt werden. SZugleich
sind die Strukturen des Zweckverbands den geä-nder-
ten Aufgaben anzupassen.

. (2) lln Wahrnehmung der Aufgaben des Zweckver-
bands ist eine Integrierte Leitstelle zu errichten und zu
betreiben. 2An de; Maßnahmen, die zur planuns der
Integrierten Leitstelle und zur Herstetlung ihrei Be-
triebsbereitschaft erforderlich sind, haben die Trager
der Rettungsleitstelle, der Feuerwehreinlatzzentralen
sowie der sonstigen Einrichtungen zur Alarmierung
der Feuerwehr rnitzuw'irken. 3S'ie sind insbesondeü
verpflichtet, dem Zweckverband fi.ir Rettungsdienst
und Feuerwehralarmierung und dessen Aufsichts-
behörden die dazu erforderlichen Daten ihrer Einrich-
tungen in auswertbarer Forrn herauszugeben und die


